
 

 

 

Anlage 1) 

 

Nebenbestimmung für das Genehmigungsverfahren 

Der Deutsche Wetterdienst macht in Bezug auf das oben genannte Genehmigungsverfahren unter der 

nachstehenden Bedingung keine Beeinträchtigung seiner öffentlichen Belange geltend: 

Es erfolgt eine dauerhafte Messdatenübermittlung an den Deutschen Wetterdienst, um die für die 

Warnsicherheit notwendige Weiterentwicklung der Radarprodukte zu unterstützen. Dabei sollen die in 

Anlage 2 angehängte Beispieldatei „TEST_WEA_Betreiberdaten_2022_04_08_000.XML“ aufgelisteten und 

beschriebenen Messwerte mindestens minütlich aktualisiert in Form einer XML-Datei an den DWD 

übermittelt werden. Die Auflösung der Messdaten sollte nach Möglichkeit bei 30 Sekunden liegen, die 

technischen Einheiten sollten denen der als Anlage 2 angehängten Beispieldatei entsprechen.  

Der jeweilige Dateiname besteht aus der vom DWD festgelegten eindeutigen ID sowie dem Datum + 

Zeitstempel nach dem folgenden Muster „[ID]_DD-MM-YYYY_hh-mm-ss“. Die erzeugte xml-Datei soll vom 

Windparkbetreiber nach einem Komprimierungsvorgang mit dem bzip2-Verfahren via sftp-Protokoll an den 

Server incoming.dwd.de übertragen werden. Die Übermittlung eines Public-Keys oder eines 

Benutzerzugangs wird vom DWD nach Rücksprache mit dem Betreiber eingerichtet. 3 Monate vor 

Inbetriebnahme einer neuen WEA ist dem DWD darüber hinaus auf elektronischem Wege mitzuteilen, 

welche Messhöhen und welche Geräte bei der Messung der meteorologischen Parameter (Wind, 

Temperatur und Luftdruck) eingesetzt werden. Die Übermittlung dieser Daten ist für den DWD wichtig, um 

die so genannten Meta-Daten einer Messung erfassen zu können. Es wird außerdem darauf hingewiesen, 

dass sämtliche Daten, die dem DWD durch die WEA-Betreiber übermittelt werden, ausschließlich 

dienstintern insbesondere zur Weiterentwicklung der Radar- und Warnprodukte hinsichtlich der Resilienz 

gegenüber von WEA induzierter Störungen genutzt werden. 

 

 


